
Kinderbetreuung Tagesfamilien
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Rechte und Pflichten
Das Verhältnis von Eltern und Tageseltern soll nicht in erster Linie von Vorschriften 
geprägt sein, sondern von dem in zwischenmenschlichen Beziehungen immer  
nötigen Verständnis für das Gegenüber und von der Bereitschaft, einen gemeinsa-
men Weg zu finden. Im Zentrum steht das Wohl des Kindes, das durch eine 
Tagesfamilie betreut werden soll. 

1.	Betreuung
Die Tagesfamilie integriert das Kind in 
ihre Familie und ihren Tagesablauf. Das 
Kind soll den Alltag erleben und auch 
mitgestalten. Die Tagesfamilie nimmt 
sich Zeit zur Förderung des Kindes durch 
Spiel, Gespräch, Schulaufgaben, etc. Bei 
Unsicherheiten können Eltern und Ta-
gesfamilie mit der zuständigen Vermitt-
lerin Kontakt aufnehmen und um Mithilfe 
bitten bei der Lösung von Problemen.

2.	Bringen / Holen
Im Interesse des Kindes und der Tagesfa-
milie ist eine regelmässige Betreuungs-
zeit einzuhalten. Die Eltern bringen und 
holen das Kind zu den vereinbarten Zei-
ten. Kann ein Kind nicht zur abgemachten 
Zeit geholt oder gebracht werden, muss 
die Tagesfamilie schnellstmöglich be-
nachrichtigt werden. Erfolgt keine oder 
eine allzu kurzfristige Abmeldung (weni-
ger als 24 Stunden im Voraus), so wird die 
Absenz zum abgemachten Tarif verrech-
net (ausser bei Krankheit des Kindes). 

3.	Betreuungszeiten
Als Betreuungszeit gelten die Stunden 
zwischen der ersten Begrüssung und der 
letzten Verabschiedung des Tages. We-
sentliche Änderungen der Betreuungs-
zeiten müssen der Vermittlerin gemeldet 
werden. Die Schul- und Kindergartenzei-
ten gelten nicht als Betreuungsstunden. 

4.	Fernbleiben des Kindes
Beim Fernbleiben des Kindes kann eine 
Abmeldung nur in Absprache mit den ab-
gebenden Eltern erfolgen. Für das unent-
schuldigte Fernbleiben gelten dieselben 
Richtlinien wie unter Punkt 2 (Bringen /
Holen) beschrieben.

5.	Krankheit des Kindes
Für das Kind ist es wünschenswert, dass 
es bei Krankheit, Ansteckungsgefahr und 
Fieber von den eigenen Eltern betreut 
werden kann. Die Tagesfamilie ist umge-
hend zu benachrichtigen, mind. 12 Stun-
den im Voraus, ansonsten werden die ver-
einbarten Betreuungsstunden des ersten 
Krankheitstages voll angerechnet.

6.	Krankheit in der Tagesfamilie
Sollte eine Tagesfamilie wegen Krankheit 
das anvertraute Kind nicht betreuen kön-
nen, muss sie sich unverzüglich mit den 
Eltern in Verbindung setzen. Anschlies-
send ist auch die Vermittlerin zu benach-
richtigen. 
 
7.	Auflösung des Betreuungsvertrages
Die Beendigung des Betreuungsverhält-
nisses bedeutet für das Tageskind und 
die Tagesfamilie das Ende einer Bezie-
hung. Es ist wichtig, dass das Kind darauf 
vorbereitet wird und Zeit hat, Abschied 
zu nehmen. Eine frühzeitige Planung ist 
deshalb notwendig. 

Die Kündigung hat schriftlich zu erfol-
gen und beträgt während der Probezeit 
7 Tage. Nach der Probezeit ist der Vertrag 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Monat, jeweils auf das Ende 
eines Monats kündbar. Die Kündigung 
muss bis zum 25. eintreffen.  Die Kündi-
gungsfrist gilt nicht als Ferienmonat. Die 
Eltern schulden das Betreuungsgeld im 
bisherigen Umfang, auch wenn sie das 
Kind nicht mehr durch die Tagesfamilie 
betreuen lassen möchten.
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8.	Persönliche Effekten des Kindes
Spezialnahrung, Medikamente, Windeln, 
Nuscheli etc. müssen an die Tagesfamilie 
abgegeben werden. Ausserordentliche 
Auslagen werden direkt untereinander 
verrechnet.

9.	Ferien und Ferienvertretung
Die Ferien der Tagesfamilie müssen min-
destens zwei Monat im Voraus den Eltern 
mitgeteilt werden. Auf Wunsch der Eltern 
sind wir bei der Suche nach einer mögli-
chen Ferienvertretung behilflich. 

10.	Adressänderung
Jede Adressänderung ist umgehend der 
Vermittlerin und der Inkassostelle zu 
melden.

11.	 Betreuungsvertrag
Jedes vom Krippenverein Wädenswil be-
treute und begleitete Betreuungsverhält-
nis wird zwischen den Eltern und Tages-
eltern sowie der Vermittlerin in einem 
Betreuungsvertrag schriftlich geregelt. 
Der Vertrag soll von den Vertragspartnern 
gemeinsam und vollständig ausgefüllt 
werden. 
Die Elternbeiträge sind entsprechend 
dem vereinbarten Betreuungsvertrag zu 
bezahlen.

12.	Zahl ungsmodalitäten 
Die Tagesfamilien müssen bis Ende ei-
nes Betreuungsmonats (spätestens aber 
bis zum 4. des folgenden Monats) ein 
ausgefülltes und von einem abgebenden 
Elternteil mitunterzeichnetes Abrech-
nungsformular an die Rechnungsstelle 
des Krippenvereins Wädenswil abge-
schickt haben. In Ausnahmefällen, z.B. 
bei wenigen Betreuungsstunden, kön-
nen auch zwei Monate zusammengefasst 
werden.

Die Eltern erhalten in der Regel monat-
lich eine Rechnung vom Krippenverein 
Wädenswil, welche sie innert 30 Tagen 
bezahlen müssen. Wird der Zahlungs-
termin nicht eingehalten, erfolgt eine 1. 
Mahnung.

13.	Entschädigungen und Sozialleistun-
gen für die Tagesfamilie
Die Stundenansätze und Sozialleistun-
gen sind dem gültigen Tarifblatt für Ta-
gesfamilien des Krippenvereins Wädens-
wil zu entnehmen. 

14.	Versicherung
Für Haftpflicht-, Personen- und Sach-
schäden, die in Zusammenhang mit dem 
Betreuungsverhältnis entstehen, wird 
vom Verein für die Tagesmutter eine 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen. 
Nicht versichert ist der Weg von und zu 
der Tagesfamilie. Für Schäden des Kindes 
bei der Tagesfamilie haftet die Familie 
des Kindes. Die abgebenden Eltern sind 
verpflichtet, eine entsprechende Privat-
haftpflichtversicherung abzuschliessen.

15.	Kurse
Der Krippenverein Wädenswil informiert 
über die Grund- und Weiterbildungskur-
se. Der Grundkurs sowie ein jährlicher 
Weiterbildungskurs sind für die Tagesfa-
milien obligatorisch. Ausnahmen sind je 
nach beruflicher Qualifikation möglich 
und können mit der Vermittlerin bespro-
chen werden. Wir schätzen es, wenn die 
abgebenden Eltern nach Möglichkeit die-
se Kurse auch besuchen. 

16.	Vertraulichkeit
Tageseltern und Eltern erfahren vonein-
ander sehr viel Privates und werden des-
halb in die Verpflichtung eingebunden, 
dieses Wissen gegenüber Dritten ver-
traulich zu behandeln. 

Die Bestimmungen „Rechte  
und Pflichten“ sind Bestandteil  
des Betreuungsvertrages. 

Wädenswil, Januar 2014


